
Nationale Kontaktstelle (NCP)

für Twinning und TAIEX

Herzlich Willkommen

zum virtuellen Koordinator:innentreffen

10. März 2022
10.00 – 13.00 Uhr

Nationale Kontaktstelle für Twinning (NCP)

im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz



Ein paar technische Details…

Mikro-
Einstellung

Hand-
zeichen

Chat für 
Fragen

Webcam
:)

Technische Schwierigkeiten:
+ 49 (0)30 18 615 – 5466
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Was erwartet Sie heute?

Willkommen

• Begrüßung

• Vorstellung 
Koordinierungsstelle 
"Institutionelle 
Partnerschaften der 
Bundesregierung"

Oliver Valk

Unterstützungs-
leistungen

• Übergreifende 
Aufgaben und 
Leistungen des NCP

• Projektbezogene 
Leistungen

Dr. Omar Scharifi &
Bernd Schumacher

Verwaltungs-
partnerschaften

• BMWK-
Verwaltungs-
partnerschaften

• Pilot-Verwaltungs-
partnerschaften im 
BMDV

Oliver Valk,
Christine Frizen &
Bernd Schumacher

Neuerungen im 
Twinning-Instrument

• Änderungen 
Twinning Handbuch

• OPSYS

• Twinning-
Pipeline 2022

Lena-Kristin Werner &
Caroline Trautwein

P
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E

15 
min.

Donnerstag, 10.03.2022

10:00 13:00

Nationale Kontaktstelle (NCP)

für Twinning und TAIEX

Umsetzung des EMK-
Beschlusses

• Inhalt des Beschlusses 
der 86. 
Europaminister-
konferenz

• Umsetzung aktuelles 
Twinning-Projekt und 
rechtliche Handhabe

Dr. Omar Scharifi & 
Holger Schmidt

11:15



Nationale Kontaktstelle (NCP)

für Twinning und TAIEX

Vorstellung der Koordinierungsstelle „Institutionelle 
Partnerschaften der Bundesregierung“ im Referat EB6, 

BMWK



1. EU-Twinning (auch nach über 20 Jahren..)

- dauerhaft volatile Anzahl Ausschreibungen pro Jahr/EU-Partnerland

- Pilotphase EU-Twinning in europäischer Entwicklungszusammenarbeit

- Twinningreform

2. Einstieg des BMWK in bilaterales Twinning seit 2019

3. Bundestagsbeschluss zur Ausweitung von Verwaltungspartnerschaften auf Themen 
außerhalb BMWK und Länder (Naher Osten) in 2021

4. EU-Ratsschlussfolgerungen zu „European Public Sector Expertise“ v. 11/2021

5. Pandemie

6. …

Fazit: Stark dynamische Entwicklungen insbesondere der letzten 2-3 Jahre, die Aktivitäten des 
BMWK/der Bundesressorts über EU-Twinning hinaus erheblich beeinflussen!

Dynamische Entwicklungen



1. Nationale Kontaktstelle für EU-Twinning

- Leitung durch RL EB6 Frau Götze

- GIZ-Auftrag zur Beratung des NCP

- GIZ-Auftrag zur Koordinierung der BMWK-Twinningprojekte und 
Verwaltungspartnerschaften

2. Unterstützung des Projekt- und Finanzmanagement von Twinningprojekten

- Einzelaufträge an „mandatierte Einrichtungen“ aus allen Ressorts

- GIZ-Auftrag des BMWK zum Projekt- und Finanzmanagement von Twinnings und  
Verwaltungspartnerschaften

Folge: Fragmentierung, administrativer Aufwand, begrenzte Flexibilität (Fokussierung auf TW)

Bisherige Struktur



1. Fragmentierung (von Rahmenverträgen) vermeiden

2. Flexiblere Unterstützung über EU-Twinning hinaus auch von bilateralen 
Verwaltungspartnerschaften

3. Leistungsangebot aus einer Hand

4. Erweiterung der nationalen Kontaktstelle um

- Kapazitäten zur Unterstützung im Projekt- und Finanzmanagement von 
EU-Twinningprojekten

- Kapazitäten zur Unterstützung von Verwaltungspartnerschaften

Anforderungen an neue Struktur



• Einrichtung einer Koordinierungsstelle „Institutionelle Partnerschaften 
der Bundesregierung“ im Referat EB6

• Struktur aus drei Teams

• Nationale Kontaktstelle für EU-Twinning

• Projekt- und Finanzmanagement für Twinning und 
Verwaltungspartnerschaften aller Ressorts

• Projekt- und Finanzmanagement für BMWK-Twinning und 
Verwaltungspartnerschaften

Neue Struktur seit 01.01.2022



1. Vereinfachung für Bundes- und Landesressorts, für BMWK und GIZ

2. Neue Struktur der Koordinierungsstelle ermöglicht Bereitstellung von Projekt- und 
Finanzmanagementleistungen für EU-Twinning für alle Ressorts – keine 
Beschaffung erforderlich

3. Koordinierungsstelle kann flexibel zu bilateralen Verwaltungspartnerschaften 
und Instrumenten der EU (z.B. TSI) beraten

Koordinierungsstelle „Institutionelle Partnerschaften der 

Bundesregierung“ im Referat EB6



Nationale Kontaktstelle (NCP)
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Unterstützungsleistungen für EU Twinning-Projekte und 
bilaterale Verwaltungspartnerschaften 



• NCP Ansprechpartner deutscher „Twinning-Community“

• Dialog mit DG NEAR, EUDs, AA, Partnerländern zu EU-Rahmenbedingungen 
(Handbuch) und Projekten mit deutscher Beteiligung

• Beratung zur Anwendung der EU- und nationaler rechtlicher Rahmenbedingungen 
und zur Projektumsetzung

• Unterstützungs- und Beratungsleistungen

• Bereitstellung von z. B. digitaler Infrastruktur und Informationsangebot (Webseite, 
Forum, soziale Medien), Organisation von Veranstaltungen

-> I. E. keine Änderungen.

Übergreifende Aufgaben und Leistungen des NCP



Nationale Kontaktstelle (NCP)

für Twinning und TAIEX

Projektbezogene Leistungen für EU Twinning-Projekte 
und bilaterale Verwaltungspartnerschaften 



Leistungen im Zyklus eines Twinning-Projektes

Entwicklung

Twinning –
Projekt – Fiche
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Fiche 
Veröffentlich-

ung

Twinning-
Projektaufruf

2

Implementierung

Twinning 
Projektphase

5

Bewerbung

Erstellung 
Präsentation und 

Angebot

3

Vereinbarung

Erstellung 
Twinning Vertrag

4

Abschluss-bericht

6

10.03.

Kooperation im Twinning



Projektbezogene Leistungen – was ist neu?

Nationale Kontaktstelle (NCP)

für Twinning und TAIEX

10.03.

Kooperation im Twinning

• Alle Leistungen aus einer Hand

• Keine GIZ-Beauftragung mehr notwendig

• Vereinbarung zwischen BMWK und Projektbehörde

• Minimierung des finanziellen Risikos für Projektbehörde
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BMWK-Verwaltungspartnerschaften 



Strategische Zielsetzung

Verwaltungs-
modernisierung

Wissen & 
Kompetenz

Verbesserte
Rahmenbedingungen

Gesetze,  
Entscheidungen & 
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Partnerschaften

Politische Ebene &
Arbeitsebene

Fachreferate
Partner

Ministerium

Strategische Zielsetzung 
• Reformprozess des Partnerlandes stärken
• Stärkung der wirtschaftspolitischen Beziehung
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Zu verbessernde 
Rahmenbedingungen:

• Vergabewesen

• Durchsetzung 
Wettbewerbsrecht

• Wirtschaftspolitische 
Planung

• Regional- und 
strukturpolitische 
Anpassungen

• Energieeffizienz und 
Förderung erneuerbare 
Energien (insb. H2)

• Regulierung Stromnetze

• Dekarbonisierung der 
Industrie und Förderung 
grüner Industrien

• Faire Handelspolitik und 
Abbau Handelshemmnisse, 
u. A. durch 
Produktstandards

• KMU-Förderung, insb. Start-
ups in der Digitalwirtschaft

• Etc.

BMWK-Verwaltungspartnerschaften: 
Vermittlung Best Practice deutscher Wirtschafts- und 

Klimapolitik durch BMWK-Beamt*innen zur Verbesserung 

wirtschaftlicher Rahmenbedingung in Partnerländern

Ägypten: die jungen
Mitarbeiter*innen der
Kartellbehörde wurden bei
Verfahren unterstützt, insb.
im Bereich der
Plattformökonomie, sodass
Ägypten international an
Attraktivität bei Investoren
gewann

Serbien: mit dem serbischen
Präsidialamt wurde ein ko-
ordinierendes Klima-
kabinett nach deutschem
Vorbild einberufen und
Strategien zur De-
karbonisierung der Industrie
und nachhaltigen Lithium-
abbau für die E-Mobilität in
Europa entwickelt

Ghana: Dumping und
schlechte, nicht
überprüfbare Produkt-
qualität internationaler
Firmen verzerren den
Wettbewerb in Ghana.
BMWK berät zu
Handelsschutzinstrumenten
und der Überprüfung und
Zertifizierung nachhaltiger
Produktstandards, insb. im
Bausektor.

Ergebnisse im 
Partnerland

BMWK

Drei Beispiele

Verwaltungspartnerschaft
BMWi - Partnerregierung

BMWK-Ansätze 
zur Umsetzung 
Wirtschafts-
UND 
Klimapolitik in 
Deutschland

Projektleiter*-in 
im Partnerland

Projektteam im 
Partnerland

Projektleiter-*in 
im BMWK

Projektteam im 
BMWK: Kurz - u. 

Langzeit-
expert*innen im 

Partnerland

Partner-
regierung

Nutz-
ung
BMWK
-
Erfahr
ung

… i.R.v. Afrika-, Europa- und 
Außenwirtschaftspolitik…



WEB6: Digitale Fortbildung 
des öffentlichen Dienstes in 
Vergabe, Beihilfe, 
Wettbewerb  durch BMWK 
und Hochschule des Bundes 
mit jeweiligen 
Fortbildungsinstituten aller 
Länder des Westbalkan

KOS: BMWK unterstützt 
kosovarisches 
Wirtschaftsministerium in 
der Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie

Verwaltungspartnerschaften in der EU, auf 
dem Westbalkan und in Osteuropa

MKD: KMU-
Förderprogramme und KMU-
Beratungsangebote am 
Beispiel BMWK, 
insbesondere in den 
Regionen, verbessern

UKR: Wettbewerbsbehörde 
mit BMWK und BKartA –
Anpassung des ukrainischen 
Wettbewerbsrechts und 
Unterstützung bei 
Entwicklung 
Standardvorgehensweisen 
bei Wettbewerbsverstößen

ARM: Aufbau eines 
Akkreditierungssystems mit 
armenischer 
Akkreditierungsstelle, BMWK 
und DAkkS zur Sicherstellung 
einheitlicher 
Produktstandards für den 
Handel mit EU

GEO: Unterstützung der 
Erarbeitung von 
Produktstandards für den 
Handel mit EU durch 
verbesserte Normung –
georgische und deutsche 
DIN, PTB mit BMWK

AZE: Unterstützung der 
Erarbeitung von 
Produktstandards für den 
Handel mit EU durch 
verbesserte Normung –
aserische und deutsche DIN, 
PTB mit BMWK

SRB: Partnerschaft zur Verbesserung der Industriepolitik, 
Investitionsrahmenbedingungen, insbesondere im 
Rohstoffbereich, gem. EU-Green Deal zwischen BMWK und 
serbischem Präsidialamt 

HRV: BMWK unterstützt 
kroatisches 
Wirtschaftsministerium, 
„BNetzA“ und 
Koordinierungsstelle des 
Premierminister in 
verbesserter 
Rechtsfolgenabschätzung ex 
ante und ex post

GEO: BNetzA und 
georgischer Regulier 
verbessern Einspeisung und 
fairen Wettbewerb im
georgischen Stromnetz

WEB6: Unterlegung des Sondergesandten für die 
Umsetzung einer grünen Agenda in der Energie- und 
Industriepolitik

MNE: Wettbewerbsbehörde 
mit BMWK und BKartA –
Gem. Acquis Kapitel 8 
Überarbeitung des MNE 
Wettbewerbsrechts und 
Unterstützung bei laufenden 
Verfahren gegen 
Wettbewerbsverstöße



Verwaltungspartnerschaften in 
Nordafrika, im Nahen Osten und im 
südlichen Afrika

EGY: Wettbewerbsbehörde 
mit BMWK und BKartA -
Überarbeitung des EGY-
Wettbewerbsrechts (insb. 
Fusionskontrolle) und 
Unterstützung bei 
laufenden Verfahren gegen 
Wettbewerbsverstöße

ALG: algerisches 
Kommunikationsministerium 
und Agentur für 
Technologieparks mit 
BMWK, DLR und Fraunhofer 
Institut - Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für 
Start-ups der 
Digitalwirtschaft

TUN: Zentrale tunesische 
Vergabestelle, BMWK und 
zentrale Beschaffungsstellen 
des Bundes - Verbesserung 
der Verfahren und damit des 
Zugangs zu öffentlichen 
Ausschreibungen, auch für 
deutsche KMU

ETH: Ministerium für 
Innovation und Technologie 
und nachgelagertes Institut, 
BMWK, DLR und Fraunhofer 
Institut - Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für 
Start-ups der 
Digitalwirtschaft

GHA: 
Wirtschaftsministerium und 
Standardisierungsbehörde 
mit BMWK und BAM -
Testung und Zertifizierung 
von Baumaterialien

GHA: 
Wirtschaftsministerium und 
Kommission für 
Handelsfragen, BMWK und 
EU KOM DG TRADE - Anti-
Dumping und Handelsschutz 
für faire 
Wettbewerbsbedingungen 
in Ghana

JOD: Export und 
Investitionsförderung mit 
jordanischem 
Wirtschaftsministerium und 
nachgelagerten Agenturen 
durch BMWK und GTAI

IRQ: Überarbeitung der 
Standardverträge in der 
öffentlichen Beschaffung 
um Rechtssicherheit 
herzustellen und 
Unternehmen fairen 
Wettbewerb um öffentliche 
Gelder zu ermöglichen

RWA: evidenzbasierte Wirtschaftsplanung durch 
Planungsministerium und Nationalbank in 
Anlehnung an Ansätze des BMWK und RWI 

ETH: Mit dem äthiopischen 
Ministerium für Innovation und 
Technologie, der ETH Post, 
BMWK und Deutscher Post zur 
Digitalisierung des 
Logistiksektors in ETH

ZAF: Handelsministerium und 
Standardisierungsbehörde, 
BMWK und DIN - Erarbeitung 
für Standards gegen 
Produktpiraterie

NAM: Abbau nicht-tarifärer 
Handelshemmnisse mit dem 
namibischen 
Wirtschaftsministerium und 
entsprechenden dortigen QI-
Institutionen, BMWK und PTB

ISR: BNetzA und BMWK 
unterstützen die verbesserte 
Regulierung des 
Telekommunikationssektors mit 
dem israelischen 
Kommunikationsministerium
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BMDV-Verwaltungspartnerschaft 



Anbahnung einer bilateralen BMDV-Verwaltungspartnerschaft

Nationale Kontaktstelle (NCP)

für Twinning und TAIEX

10.03.

Kooperation im Twinning

• Kooperation mit Kenia im Bereich Seenotrettung

• Projektpartner:

✓ DEU: BMDV, DGzRS

✓ KEN: Kenya Maritime Authority (KMA), Kenya Coast 
Guard, Regional Rescue Coordination Centre (RMRCC)

• Synergien mit anderen Gebern/Programmen (z.B. GoBlue)



Pause 
15 Min



Nationale Kontaktstelle (NCP)
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Neuerungen im EU Twinning-Instrument 



Ziele:

• weitere Reduktion administrativer Hürden

• Flexibilisierung

• Aktualisierung durch EU-Neuerungen

• Harmonisierung der Regeln: einheitliche Anwendung der Twinning-Regeln 
in den Partnerländern

Twinning News: Handbuch Updates



1. Zwischenupdate vorauss. Juli 2022

• Folgeregelung für pandemiebedingte Flexibilität: hybride Durchführung

• Update von PRAG aus Dez. 2021: z.B. elektronische Signatur möglich

• Expertensätze ggf. >350€

• Anhebung der Beschaffungsgrenze

• RTA-Einsätze auch häufiger als 4x

• Anpassungen basierend auf INTPA Twinnings

Twinning News: Handbuch Updates



2. Größeres Update 2023

• Weitergehende Vereinfachungen

• Corporate Grant Agreement

• "Performance based financing": Studie läuft, Pilotprojekt in Vorbereitung

• OPSYS

Twinning News: Handbuch Updates



• Monitoring Instrument der EU-KOM für EU-Außenhandeln

• Aktuell Einbezug laufender Projekte für digitale Erfassung von 
Projektergebnissen

• Ab 2023 umfassendere Umstellung für Twinning auf OPSYS: Umstellung 
auf digitale Projektabläufe

• --> Bei Einbezug von laufenden Twinning-Projekten: im Zweifel 
Kontaktaufnahme mit EU Delegation im Partnerland

Twinning News: OPSYS



Pipeline 2022

• Insgesamt 48 Twinning-Projekte in der Pipeline 

• Fünf Projekte für 2023 (Ukraine und Republik Moldau)

Update Dezember: 19 neue Projekte

• neun ENI Projekte 

• neun IPA Projekte 

• ein neues INTPA Projekt in Usbekistan



Gibt es Fragen? 
Schreiben Sie Ihre Fragen gerne in den Chat oder melden 

Sie sich per Handzeichen zu Wort 

Nationale Kontaktstelle (NCP)
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Session mit Landeskoordinator*innen zur Umsetzung des 
EMK-Beschlusses



▪ Bindungen aus EU-Mitgliedschaft Deutschlands (EUV):
Beteiligung an EU-Außenhandeln

▪ Schlussfolgerungen des europäischen Rats zu „European 
Public Sector Expertise“ (19.11.2021)

▪ EU-Staatssekretärsbeschlüsse (Bund) 2014 und 2009:
„hohe politische Bedeutung“

▪ Bundestagsbeschluss 2019 zu Verwaltungspartnerschaften
(fordert BReg auf, Ansatz bilateral zu nutzen)

▪ Beschluß der 86. Europaministerkonferenz
der Bundesländer (2021)

▪ Schreiben BMWi-StS Dörr-Voß an Bundesministerien und 
Landesregierungen 2020 zu inst. Beteiligung an EU-Twinning

Politische Vorgaben



86. EMK am 20. Mai 2021 (Europafähigkeit der Landesverwaltungen)

(...) 5. Twinning-Projekte der Europäischen Union tragen zum Ausbau stabiler Beziehungen zu 
Beitritts- und potenziellen Beitrittskandidatenstaaten sowie benachbarten europäischen Staaten 
bei. Dabei arbeiten Verwaltungseinrichtungen der EU-Mitgliedstaaten und der Partnerstaaten 
auf Augenhöhe zusammen. Die deutschen Länder können diese Anstrengungen durch ihre 
personelle und institutionelle Beteiligung unterstützen. Ein Einsatz innerhalb eines solchen 
Projektes fördert zudem die Europafähigkeit der beteiligten Landesbehörden und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Beispiel durch den Ausbau der Sprachkenntnisse und der 
interkulturellen Kompetenz. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz befürworten daher 
die Beteiligung von Landesbediensteten an Twinning-Projekten. Für die Gewinnung von 
Personal für diese Einsätze sollen personal- und besoldungsrechtliche Möglichkeiten als Anreiz 
genutzt und Hürden vermieden werden. (...)



Bayerisches Besoldungsgesetz

Art. 10

Anrechnung anderer Einkünfte auf die Besoldung

(1) 1Besteht Anspruch auf Besoldung für eine Zeit, in der die Berechtigten nicht zur Dienstleistung 
verpflichtet waren, können infolge der unterbliebenen Dienstleistung für diesen Zeitraum erzielte 
andere Bruttoeinkünfte auf die Besoldung angerechnet werden. 2Die Berechtigten nach Satz 1 sind zur 
Auskunft verpflichtet. 3In den Fällen einer vorläufigen Dienstenthebung auf Grund eines 
Disziplinarverfahrens gelten die besonderen Vorschriften des Bayerischen Disziplinargesetzes.

(2) 1Erhalten Berechtigte aus einer Verwendung nach§20 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) 
anderweitig Bezüge, werden diese auf die Besoldung angerechnet. 2In besonderen Fällen kann die 
oberste Dienstbehörde von der Anrechnung ganz oder teilweise absehen.

Quelle: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBesG-10



Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesbesoldungsgesetz 
(BBesGVwV)

Rz. 9a.2.7.2 

1Werden bei einer Zuweisung ins Ausland nur Inlandsdienstbezüge gezahlt, weil eine Gleichstellung mit 
einer Abordnung nach § 53 Absatz 3 Satz 2 nicht vorgenommen wurde, ist von einer Anrechnung 
abzusehen. 

2In diesen Fällen treten die anderweitigen Bezüge an die Stelle der Auslandsbesoldung nach § 52. 

3Ein Anspruch auf Trennungsgeld bleibt unberührt. 

4Diese Anrechnungsregelungen für überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen gelten 
entsprechend auch für Zuweisungen im Rahmen von Twinningprojekten.

Quelle: http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_19112020_D3302001908.htm



Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit

Nationale Kontaktstelle (NCP)

für Twinning und TAIEX


